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#ST# Schweizerische Bundesversammlung,

Die zweite Abteilung der ordentlichen Wintersession wurde
am 6. April geschlossen. Die Übersicht der Verhandlungen beider
Räte wird als Beilage zum Bundesblatte nächstens erscheinen.

#ST# Aas den Verhandlungen des Schweiz, Bundesrates,

(Vom 30. März 1895.)

Der rheinisch-westfälischen Rückversicherungs-Aktiengesellschaft
zu (Munchen)-Gladbach wird vorläufig bis zum 10. Dezember 1898
(an welchem Tage auch die Konzession der übrigen Rückversicherungs-
gesellschaften abläuft) die Bewilligung zum Geschäftsbetrieb in der
Schweiz, und zwar:

a. für Mitversicherung auf Transportversicherung;
6. für Mitversicherung auf Unfallversicherung;
c. für Rückversicherung aller Art gegenüber Versicherungsgesell-

schaften, Versichevungsgenossenschaften und Vereinen
erteilt.

(Vom 6. April 1895.)

Zu Majoren der Verwaltungstruppen werden befördert und nach
Art. 58 der Militärorganisation zur Verfügung des Bundesrates ge-
stellt: die Hauptleute Jakob H o p f in Basel und Friedrich N igst
in Kehrsatz.
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